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Sinne, die dem m ilitärischen Leben und dem  sozialistischen V ertrauens
verhältn is von Vorgesetzten und U nterstellten diam etral entgegengesetzt 
ist.

Die A usnutzung der D ienststellung als Vorgesetzter zu persönlichen 
Zwecken (z. B. Soldaten w erden zum persönlichen Vorteil des Vor
gesetzten eingesetzt) ist ein M ißbrauch. Der M ißbrauch verlangt keine 
Ausübung von Druck, G ew alt oder die Abgabe bestim m ter Versprechen. 
Es genügt, daß der T äter die ihm  m it dem Vorgesetztenverhältnis ein
geräum ten Befugnisse als M ittel zur Begehung seiner Tat benutzt.

Gewalt ist die unm ittelbare oder m ittelbare A nw endung körperlicher 
K raft. Dabei genügt der körperliche Zwang schlechthin, d. h. die physische 
Einw irkung jeder A rt auf den U nterstellten  (z. B. das Zurückziehen an 
der Kleidung). Nicht dagegen reicht die D rohung m it G ew alt (z. B. A n
drohung von Schlägen) aus.

Die Mißhandlung ist in der Regel ebenfalls eine E inw irkung auf den 
K örper eines U nterstellten. Dabei muß es eine erhebliche Einwirkung, 
ein systematisches schikanöses Behandeln oder eine E inw irkung auf den 
anderen sein, die m it einer Verächtlichmachung verbunden ist (z. B. 
T ritte  m it dem  Fuß, H inlegenlassen in  Dreckpfützen usw.). Erhebliche 
Beeinträchtigungen d er G esundheit sind in d e r Regel M ißhandlungen.

Die Nötigung zu unerlaubten  oder entw ürdigenden H andlungen ist 
gegeben, w enn der Vorgesetzte rechtsw idrig von einem  U nterstellten  m it 
den M itteln der Nötigung (§ 129) ein Tun oder U nterlassen verlangt, daß 
den U nterstellten m it seinen staatsbürgerlichen und m ilitärischen Pflichten 
in K onflikt kom m en läß t oder seine Ehre als A ngehöriger einer sozia
listischen A rm ee verletzt.

Unerlaubte Handlungen i. S. dieser Norm  sind Verletzungen der an 
erkannten  Normen des Völkerrechts, V erletzungen der Gesetzlichkeit der 
DDR, Verstöße gegen die m ilitärischen Bestim m ungen und die Normen 
der sozialistischen M oral und Ethik.

Entwürdigend sind solche Handlungen, die die Ehre und W ürde des 
Menschen verletzen und den P rinzipien der sozialistischen Menschen
gem einschaft w idersprechen. U nter den Bedingungen des m ilitärischen 
Lebens können das vor allem  H andlungen sein, d ie m it einer böswilligen, 
durch keinerlei m ilitärische N otwendigkeit getragenen D iensterschwem is 
Zusammenhängen (z. B. das Stehenlassen in p raller Sonne m it Schutz
m aske aus schikanösen G ründen o. ä.).

3. Der M ißbrauch der Dienstbefugnisse braucht sich nicht gegen U nter
stellte zu richten. Er kann sich auch aus dem V erhältnis von be

w affneten  Organen und Zivilbereich ergeben (z. B. ungenehm igtes Z ur
verfügungstellen von Soldaten als A rbeitskräfte fü r einen Betrieb).

T äter kann auch sein, w er nicht Vorgesetzter ist. Voraussetzung ist, 
daß festum rissene Befugnisse vorhanden sind (z. B. beim K am m erver
w alter, T ankw art, K assenleiter usw.).


